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Entscheidung 

Wer ist „Anbieter“ von Telemedien?

KG, Beschluss vom 30.09.2011 - 1 Ws (B) 
179/09

Der durch den Domainanmelder bei der Re-
gistrierungsstelle Denic eG bezeichnete admi-
nistrative Ansprechpartner – sogenannter 
„Admin-c“ – ist als solcher nicht Anbieter von 
Telemedien i. S. d. JMStV und daher für Verstö-
ße gegen den Jugendmedienschutz-Staats-
vertrag nicht verantwortlich.

Zum Sachverhalt:

Das AG hat den Betroffenen wegen einer vor-
sätzlich begangenen Ordnungswidrigkeit 
gem. §§ 24 Abs. 1 Nr. 2, 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 
und Satz 2 JMStV i. V. m. § 8 OWiG zu einer 
Geldbuße von 8.000,00 Euro verurteilt. Sei-
ne Rechtsbeschwerde, mit der er die Verlet-
zung materiellen Rechts beanstandet, hat 
Erfolg. Das AG hat folgende Feststellungen 
getroffen: Der Betroffene war seit dem 
11.03.2008 bis zumindest 16.06.2008 admi-
nistrativer Ansprechpartner („Admin-c“) der 
Domain s.n.de. Domaininhaberin ist W. mit 
Sitz in Spanien. Die Webseite s.n.de ist ein 
kommerzielles Erwachsenensexangebot, das 
im kostenpflichtigen Bereich pornografische 
Dritt inhalte ohne Altersüberprüfung zugäng-
lich macht. Mindestens von März 2008 bis 
zum 16.06.2008 konnten die dortigen Ange-
bote ohne Zugangsbarrieren für Personen 
unter 18 Jahren in Anspruch genommen 
werden, da kein zureichendes Programm zur 
Altersverifikation vorgeschaltet war. Obwohl 
der Betroffene dies wusste – er war sowohl 
mit Schreiben vom 01.03.2008 als auch mit 
Schreiben vom 25.03.2008 von der Medien-
anstalt Berlin-Brandenburg darauf hingewie-
sen worden –, traf er keine entsprechenden 
Vorkehrungen.

Aus den Gründen:

Der Schuldspruch wegen einer Zuwider-
handlung gegen die §§ 24 Abs. 1 Nr. 2, 4 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 JMStV i. V. m. § 8 OWiG 
hält rechtlicher Prüfung nicht stand. Die auf 
die allgemein erhobene Sachrüge gebotene 
materiell-rechtliche Überprüfung des Urteils 
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ergibt, dass die durch das AG getroffenen 
Feststellungen die Verurteilung nicht tragen. 
Die Feststellungen und auch die Beweiswür-
digung sind lückenhaft.

1. Das angefochtene Urteil enthält keine Fest-
stellungen, die den sich aus §§ 71 Abs. 1 
OWiG, 267 Abs. 1 StPO ergebenden Anfor-
derungen genügen und eine Beurteilung 
erlauben, ob der Betroffene gegen Bußgeld-
vorschriften verstoßen hat. Das Urteil leidet 
daher an einem grundsätzlichen Darstel-
lungsmangel. 

2. Das angefochtene Urteil trägt den Schuld-
spruch auch deshalb nicht, weil es keine Fest-
stellungen dazu enthält, dass der Betroffene 
i. S. d. §§ 24 Abs. 1, 3 Abs. 2 Nr. 2 JMStV „An-
bieter von Telemedien“ war.

Adressat des OWi-Tatbestandes ist der 
„Anbieter“. Anbieter ist nach der (teiltauto-
logischen) Legaldefinition des § 3 Abs. 2 Nr. 2 
JMStV ein Rundfunkveranstalter oder ein 
Anbieter von Telemedien. Die in Rede stehen-
de Internetseite ist ein Telemedium i. S. d. § 1 
Abs. 1 TMG.

Die Definition des Anbieters in § 3 Abs. 2 
Nr. 2 JMStV folgt dem Begriff des Angebots 
nach dem JMStV. Dieses stellt auf den Inhalt 
der Telemedien ab. Ob die Anbieter des In-
ternetzugangs (Access-Provider) und des 
Speicherplatzes (Host-Provider) als Anbieter 
erscheinen, kann dahinstehen. Denn jeden-
falls der Inhalteanbieter (Content-Provider), 
an den sich die materiellrechtlichen Vor-
schriften der Abschnitte I bis III des JMStV 
vorrangig richten (vgl. Erdemir, in: Spindler/
Schuster, Recht der elektronischen Medien, 
2. Aufl., § 3 JMStV Rdnr. 4 ) unterfällt dem 
Begriff des Anbieters in § 24 Abs. 1 JMStV. In 
Übereinstimmung mit dem Begriff des Rund-
funkveranstalters ist für den Anbieter von 
Telemedien zu verlangen, dass er das Ange-
bot unter eigener Verantwortung inhaltlich 
gestaltet oder verbreitet (vgl. Held/Schulz, 
in: Hahn/Vesting, Rundfunkrecht, 2. Aufl., 
§ 3 JMStV Rdnr. 29); er muss die Struktur des 
Auftritts festlegen (BVerfGE 97, 298, 310 für 
den Rundfunkveranstalter), ohne allerdings 
alle Teile des Angebots selbst gestalten zu 
müssen (vgl. Held/Schulz, a. a. O.). Daher 
reicht es auch aus, dass der Inhalt nicht voll-
ständig und unmittelbar auf der angebotenen  
Homepage, sondern nur durch die Setzung 

eines (direkten) Hyperlinks zugänglich ge-
macht wird (vgl. BGH NJW 2008, 1882, OLG 
Stuttgart MMR 2006, 387 m. Anm. Liesching).

Das angefochtene Urteil erörtert lediglich 
allgemein, ob der Betroffene als sogenannter 
„Admin-c“ – das ist der durch den Domainan-
melder bei der Registrierungsstelle Denic eG 
bezeichnete administrative Ansprechpartner 
– für den Inhalt der Internetseite „verant-
wortlich“ war. Es verhält sich aber nicht zu 
der Frage, ob der Betroffene i. S. d. JMStV 
„Anbieter“ war. Eine entsprechende Subsum-
tion erlauben auch die weiteren Urteilsfest-
stellungen nicht. Denn die durch die Feststel-
lungen dem Betroffenen zugeschriebene 
technische Möglichkeit, die Inhalte der Web-
seite zu verändern, sagt nichts darüber, ob 
dieser im oben beschriebenen gestalteri-
schen Sinne auch Anbieter des Internetauf-
tritts war.

3. Die Feststellungen des angefochtenen Ur-
teils tragen die Verurteilung des Betroffenen 
auch nicht unter dem Gesichtspunkt des § 9 
OWiG. Diese Vorschrift erweitert die Ahnd-
barkeit von Tatbeständen, die ihrer Fassung 
nach nur für einen bestimmten Personenkreis 
gelten, deren Angehörige besondere persön-
liche Merkmale aufweisen, auf deren Vertre-
ter. Das Merkmal des „Anbieters“ in § 24 
JMStV ist ein solches besonderes persönli-
ches Merkmal. Der Betroffene war aber kein 
gesetzlicher Vertreter der Domaininhaberin 
i. S. d. §  9 Abs. 1 OWiG, und die Feststellun-
gen weisen auch nicht aus, dass er beauftragt 
war, den Betrieb zumindest z. T. zu leiten (§ 9 
Abs. 2 Nr. 1 OWiG) oder ausdrücklich beauf-
tragt war, in eigener Verantwortung Aufga-
ben wahrzunehmen, die dem Inhaber des 
Betriebs obliegen (§ 9 Abs. 2 Nr. 2 OWiG).

4. Allerdings kann bei einem hier zur Anwen-
dung kommenden unechten Unterlassungs-
delikt, dessen Begehungstatbestand zwar 
eine zusätzliche Sondereigenschaft voraus-
setzt (sogenannter Garantensonderdelikt), 
aber keine höchstpersönliche Beziehung zu 
dem geschützten Rechtsgut verlangt, eine Ga-
rantenstellung aus Stellvertretung auch dann 
in Betracht kommen, wenn die Voraussetzun-
gen des § 9 OWiG nicht vorliegen (vgl. Rogall, 
in: KK, OWiG, 3. Aufl., § 9 Rdnr. 39; Gürtler, 
in: Göhler, OWiG, 15. Aufl., § 9 Rdnr. 2a). Denn 
das besondere persönliche Merkmal des „An-

bieters von Telemedien“ hat, ähnlich wie der 
Halter (eines Kraftfahrzeugs) in § 31 Abs. 2 
StVZO und anders als der Amtsträger nach 
§ 11 Abs. 1 Nr. 2 StGB, keinen besonderen 
personalen Bezug, der eine Vertretung aus-
schlösse. Der Vertreter kann daher unter dem 
Gesichtspunkt der Übernahme der Verant-
wortung in die Rolle des Normadressaten 
rücken (vgl. Gürtler, a. a. O., § 9 Rdnr. 2a) und 
damit als Garantenstellvertreter selbst ga-
rantenpflichtig sein (Rogall, a. a. O.).

Dass das AG von einer solchen Garanten-
stellvertretung ausgegangen ist, lassen die 
Feststellungen und die rechtlichen Ausfüh-
rungen des angefochtenen Urteils noch er-
kennen. Denn es hat die Verantwortlichkeit 
des Betroffenen auch damit begründet, dass 
er Bevollmächtigter der Domaininhaberin 
gewesen sei. Die darauf bezogene Beweis-
würdigung ist jedoch rechtsfehlerhaft und 
verwehrt dem Senat die gebotene Überprü-
fung. 

Aus dem Gesamtzusammenhang der 
Gründe des angefochtenen Urteils ergibt 
sich, dass das AG den Gesetzesverstoß daraus 
ableitet, dass der Betroffene es unterlassen 
hat, für die Löschung der unzulässigen Inhal-
te der Webseite Sorge zu tragen. Die hierauf 
zielende Rechtspflicht hat das AG offenbar 
zum einen daraus abgeleitet, dass der Betrof-
fene bei der Denic eG als „Admin-c“ erfasst 
und damit ausweislich der Registrierungs-
richtlinien die durch die „Domaininhaberin 
benannte natürliche Person“ gewesen sei, die 
als ihr „Bevollmächtigter berechtigt und ver-
pflichtet ist, sämtliche die Domain betreffen-
den Angelegenheiten verbindlich zu ent-
scheiden“. Zum anderen hat das AG die 
Rechtspflicht darauf gestützt, dass der Be-
troffene als Passwortinhaber die Möglichkeit 
gehabt habe, „die Inhalte der Internetseite 
zu verändern“. Bereits die Schlussfolgerung, 
der Betroffene habe als „Admin-c“ Kompe-
tenzen gehabt, die über seine Rechtsbezie-
hung mit der Registrierungsstelle Denic eG 
hinausgehen, ist nicht zwingend, und das 
Urteil lässt nicht erkennen, welche anderen 
Erkenntnisquellen diese Schlussfolgerung 
zumindest als möglich erscheinen lassen 
könnten. Die Funktion der Denic eG als Do-
mainregistrierungsstelle lässt es vielmehr als 
naheliegend erscheinen, dass die durch den 
Domaininhaber mit der Registrierung für den 
„Admin-c“ erteilte Außenvollmacht (§ 167 
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Abs. 1 Alt. 2 BGB) lediglich die mit der Re-
gistrierung zusammenhängenden adminis-
tra tiven Fragen betrifft (vgl. OLG Köln 
GRUR-RR 2009, 27 – „verwaltungstechni-
sche Notwendigkeiten“). Das AG teilt darüber  
hinaus auch nicht mit, aus welchen Umstän-
den es seine Überzeugung ableitet, der Be-
troffene habe die technische Möglichkeit 
gehabt, die Inhalte der Internetseite zu ver-
ändern. Zwar legt es der von der Denic eG 
übernommene Aufgabenkreis nahe, dass der 
„Admin-c“ gewissermaßen als Ultima Ratio 
die Sperrung oder sogar die Löschung der 
Internetseite veranlassen kann. Über die 
durch die Urteilsfeststellungen behauptete 
Möglichkeit, auf die Inhalte der Webseite 
einzuwirken, namentlich die inkriminierten 
Hyperlinks abzuschalten oder zumindest ein 
wirksames Altersverifikationssystem zu in-
stallieren, gibt dies jedoch keinen Aufschluss. 
Schließlich ist auch nicht ersichtlich, aus 
welchen tatsächlichen Umständen das AG 
schließt, dass der Betroffene das – nach den 
Urteilsfeststellungen für Veränderungen an 
dem Internetauftritt erforderliche und durch 
die Domaininhaberin mitgeteilte – Passwort 
gekannt habe.

Die aufgezeigten Rechtsfehler bedeuten 
eine Verletzung des Gesetzes i. S. d. §§ 79 
Abs. 3 S. 1 OWiG, 337 Abs. 1 StPO und führen 
nach § 79 Abs. 6 Alt. 2 OWiG zur Aufhebung 
des Urteils und zur Zurückverweisung der 
Sache an das AG.

Der Senat kann nicht nach § 79 Abs. 6 
Alt. 1 OWiG in der Sache selbst entscheiden. 
Es erscheint noch möglich, dass die neue 
Hauptverhandlung – gegebenenfalls auf-
grund neuer auf die Domaininhaberin bezo-
gener Ermittlungen – ergibt, dass der Betrof-
fene über seine Eigenschaft als lediglich ad-
ministrativer Ansprechpartner der Denic eG 
hinaus auch mit der (verantwortlichen) Ge-
staltung der Internetseite befasst war und 
damit selbst Anbieter i. S. d. JMStV oder zu-
mindest als Garantenstellvertreter kraft 
Übernahme selbst garantenpflichtig war.

R E C H T
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Entscheidung 

Wer ist „Anbieter“ von Telemedien?

VG Hamburg, Urteil vom 29.02.2012 - 9 K 
139/09

Allein aufgrund seiner Benennung kann ein 
administrativer Ansprechpartner nicht als An-
bieter von Telemedien i. S. d. § 3 Abs. 2 Nr. 2 
JMStV angesehen werden. Denn in Anlehnung 
an den Begriff des Rundfunkanbieters setzt die 
Eigenschaft als Anbieter die Verantwortung für 
die Programmgestaltung bzw. Einfluss auf den 
Inhalt voraus.

Zum Sachverhalt:

Unter der Internetadresse „…de“ betrieb die 
Domaininhaberin C., eine in den Niederlan-
den ansässige Gesellschaft, ein Internetan-
gebot mit einfach pornografischen Inhalten, 
ohne eine ausreichende Sicherung gegen 
einen Abruf dieser Inhalte durch Minderjäh-
rige einzurichten. Der Kläger war von der 
Domaininhaberin jedenfalls vom 09.06.2006 
bis zum 16.03.2007 gegenüber der Registrie-
rungsstelle Denic eG für dieses Internetan-
gebot als „Admin-c“ benannt.

Die KJM sah in dem Angebot einen Ver-
stoß gegen § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 i. V. m. Satz 2 
JMStV und ersuchte die Beklagte, die zustän-
dige Landesmedienanstalt, mit Schreiben 
vom 25.10.2006, den Kläger zur Vorbereitung 
von Aufsichtsmaßnahmen anzuhören. Dieser 
erklärte, als bloßer formaler Inlandsvertreter 
ohne technische Zugriffsrechte habe er Inhal-
te weder verbreitet noch zugänglich gemacht.

Daraufhin gab die Beklagte die Sache an 
die Staatsanwaltschaft ab, die ein Verfahren 
gegen den Kläger einleitete und gegen Zah-
lung einer Geldauflage einstellte.

Am 23.03.2007 stellte die Beklagte fest, 
dass der Kläger seit dem 16.03.2007 nicht 
mehr als „Admin-c“ des Angebots registriert 
war. 

Mit Schreiben vom 27.02.2008 legte sie 
der KJM den Vorgang mit einer Beschlussvor-
lage vor, in der sie die Feststellung eines Ver-
stoßes gegen § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 i. V. m. 
Satz 2 JMStV, eine förmliche Beanstandung 
und die Erhebung einer Verwaltungsgebühr 
von 750,00 Euro empfahl. Nachdem die KJM 
der Vorlage zugestimmt hatte, stellte die Be-

klagte mit Bescheid vom 31.07.2008 fest, 
dass mit dem streitgegenständlichen Inter-
netangebot gegen § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 
i. V. m. Satz 2 JMStV verstoßen wurde (Zif-
fer 1) und sprach unter Berufung auf § 20 
Abs. 1, 4, 6 JMStV und § 59 Abs. 2 und 3 Satz 
1 des Rundfunkstaatsvertrags (RStV) eine 
„förmliche Beanstandung“ aus (Ziffer 2), 
verbunden mit der Aufforderung, als „verant-
wortlicher administrativer Ansprechpartner 
(x)“ künftig die Vorschriften des Jugendme-
dienschutzrechts einzuhalten (Ziffer 3). Fer-
ner setzte sie für den Bescheid eine Verwal-
tungsgebühr in Höhe von 750,00 Euro fest 
(Ziffer 4).

Gegen diesen Bescheid legte der Kläger 
Widerspruch ein. Die Beklagte wies den Wi-
derspruch zurück und setzte für das Wider-
spruchsverfahren eine Verwaltungsgebühr in 
Höhe von 375,00 Euro fest. Zur Begründung 
führte sie u. a. aus, die medienrechtliche Be-
anstandung gegenüber dem Kläger sei erfor-
derlich gewesen, um das gesetzwidrige Ver-
halten zu ahnden und für die Zukunft eine 
Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zu 
erreichen. Die Aufgabe der Funktion des 
„Admin-c“ beseitige nicht seine in der Ver-
gangenheit bestehende Verantwortlichkeit. 
Die Beanstandung sei das mildeste Mittel, da 
sie lediglich die Verpflichtung zur Beglei-
chung der festgesetzten Verwaltungsgebühr 
zur Folge habe, aber keine weiteren rechtli-
chen Konsequenzen zur Folge habe. 

Hiergegen hat der Kläger Klage erhoben. 

Aus den Gründen:

I. Die zulässige Klage ist begründet.
Die streitgegenständliche Beanstan-

dungsverfügung der Beklagten vom 
31.07.2008 in Gestalt des Widerspruchsbe-
scheids vom 19.12.2008 ist rechtswidrig und 
verletzt den Kläger in seinen Rechten (§ 113 
Abs. 1 Satz 1 VwGO). Für die (nachträgliche) 
Feststellung und Beanstandung des Versto-
ßes gegen § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 i. V. m. Satz 
2 JMStV bietet § 20 Abs. 1 und 4 JMStV i. V. m. 
§ 59 Abs. 3 bzw. Abs. 4 RStV keine Grundlage, 
da der Kläger als bloßer „Admin-c“ kein An-
bieter eigener Inhalte ist und zum Zeitpunkt 
des Erlasses der streitgegenständlichen Ver-
fügung eine etwaige frühere Verantwortung 
für den Rechtsverstoß aufgrund eigener oder 
fremder Inhalte durch die Beendigung der 

Tätigkeit des X bereits nicht mehr bestand 
(hierzu unter 1.). Im Hinblick auf die in dem 
Beschluss der KJM vom 22.04.2008 nicht 
vorgesehene Unterlassungsanordnung kann 
sich die Beklagte im Übrigen nicht auf § 40 
Abs. 1 MStV HSH berufen (hierzu unter 2.).

1. Die Beklagte beruft sich als Rechtsgrund-
lage der Feststellung und Beanstandung des 
Verstoßes gegen § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 i. V. m. 
Satz 2 JMStV auf § 20 Abs. 1 und 4 JMStV 
i. V. m. § 59 Abs. 3 RStV.

Gemäß § 20 Abs. 1 JMStV trifft die zu-
ständige Landesmedienanstalt die erforder-
lichen Maßnahmen gegenüber dem Anbieter, 
wenn sie feststellt, dass dieser gegen die 
 Bestimmungen des Jugendmedienschutz-
Staatsvertrags verstoßen hat. Für Anbieter 
von Telemedien trifft nach § 20 Abs. 4 JMStV 
die zuständige Landesmedienanstalt durch 
die KJM entsprechend § 59 Abs. 2 bis 4 RStV 
unter Beachtung der Regelungen zur Verant-
wortlichkeit nach den §§ 7 bis 10 TMG die 
jeweilige Entscheidung. Gemäß § 59 Abs. 3 
RStV trifft sie die zur Beseitigung des Versto-
ßes erforderlichen Maßnahmen gegenüber 
dem Anbieter. Sie kann insbesondere Ange-
bote untersagen und deren Sperrung anord-
nen. Die Untersagung darf nicht erfolgen, 
wenn die Maßnahme außer Verhältnis zur 
Bedeutung des Angebots für den Anbieter 
und die Allgemeinheit steht, und setzt vor-
aus, dass ihr Zweck nicht in anderer Weise 
erreicht werden kann. Die Untersagung ist, 
soweit ihr Zweck dadurch erreicht werden 
kann, auf bestimmte Arten und Teile von An-
geboten oder zeitlich zu beschränken. Erfor-
derlich ist für die Anwendung des § 59 Abs. 3 
RStV – in Abgrenzung zu § 59 Abs. 4 RStV –, 
dass die Maßnahmen einen Anbieter betref-
fen, der eigene Inhalte im Sinne des § 7 Abs. 1 
TMG zur Nutzung bereithält; für diese ist er 
nach den allgemeinen Gesetzen verantwort-
lich.

Diese Voraussetzungen waren jedoch we-
der im Zeitpunkt des Bescheiderlasses noch 
zu einem früheren Zeitpunkt gegeben, da der 
Kläger nach den hier vorliegenden konkreten 
Umständen allein aufgrund seiner früheren 
Benennung als „Admin-c“ nicht als Anbieter 
(eigener Inhalte) im Sinne des Jugendme-
dienschutz-Staatsvertrags angesehen wer-
den kann (hierzu unter a.). Zudem bestand 
jedenfalls zu dem Zeitpunkt, als der Bescheid 
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her jedenfalls nicht als Anbieter eigener In-
halte im Sinne des § 59 Abs. 3 RStV i. V. m. § 7 
Abs. 1 TMG. Als eigene Inhalte – maßgeblich 
ist insoweit die Sicht des Nutzers – sind dabei 
neben selbst geschaffenen Inhalten auch 
 solche Inhalte zu fassen, welche der Dienste-
anbieter sich aus zweiter Hand in irgendeiner 
Weise zu eigen gemacht hat, selbst wenn die 
jeweiligen Inhalte als fremde Inhalte gekenn-
zeichnet wurden (Zimmermann/Stender-
Vor wachs, in: Spindler/Schuster, Recht der 
elektronischen Medien, 2. Aufl., 2011, § 7 
TMG, Rn. 47).

Entgegen der Ansicht der Beklagten er-
gibt sich die für einen Anbieter erforderliche 
Einflussmöglichkeit oder ein „Zu-eigen- 
Machen“ von Inhalten bei einem bloßen 
„Admin-c“ nicht aus den Domainrichtlinien 
der Denic eG. In den Domainrichtlinien ist 
zunächst unter IV Folgendes geregelt:

„Der Domainvertrag kommt zwischen 
dem (künftigen) Domaininhaber und Denic 
mit erfolgreichem Abschluss der Registrie-
rung durch Denic zustande. […] Für den 
Domainvertrag gelten die Denic-Domain-
bedingungen.“

Weiter heißt es in VII der Domainricht-
linien:

„Der Domaininhaber ist der Vertragspart-
ner Denics und damit der an der Domain 
materiell Berechtigte. Mitinhaberschaft ist 
zulässig.“

Sodann heißt es in VIII zu den Aufgaben 
und der Funktion des „Admin-c“:

„Der administrative Ansprechpartner 
(„Admin-c“) ist die vom Domaininhaber be-
nannte natürliche Person, die als sein Bevoll-
mächtigter berechtigt und gegenüber Denic 
auch verpflichtet ist, sämtliche die Domain 
betreffenden Angelegenheiten verbindlich 
zu entscheiden. Für jede Domain kann nur 
ein „Admin-c“ benannt werden. Sofern der 
Domaininhaber oder ein Mitinhaber eine 
natürliche Person ist, steht es ihm frei, selbst 
die Funktion des „Admin-c“ zu übernehmen. 
Mitzuteilen sind Name, Anschrift, Telefon-
nummer und E-Mail-Adresse des „Admin-c“. 
Hat der Domaininhaber seinen Sitz nicht in 
Deutschland, ist der „Admin-c“ zugleich des-
sen Zustellungsbevollmächtigter i. S. v. § 184 
der Zivilprozessordnung, § 132 der Strafpro-
zessordnung, § 56 Abs. 3 der Verwaltungsge-
richtsordnung sowie § 15 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes und der entsprechenden 

sei weit zu verstehen (S. 7). Für die konkrete 
Bestimmung der Anbietereigenschaft im Sin-
ne des Jugendmedienschutz-Staatsvertrags 
kann aber unbeschadet der fehlenden nähe-
ren Bezeichnung der einen Anbieter von Te-
lemedien kennzeichnenden Merkmale und 
der Regelung in § 2 Abs. 3 JMStV, die auf die 
Bestimmungen des Telemediengesetzes ver-
weist, nicht davon ausgegangen werden, dass 
die Definition des „Diensteanbieters“ gemäß 
§ 2 Satz 1 Nr. 1 TMG – danach ist Dienste-
anbieter jede natürliche oder juristische 
 Person, die eigene oder fremde Telemedien 
zur Nutzung bereithält oder den Zugang zur 
Nutzung vermittelt – unmittelbar und unein-
geschränkt für die Anwendung des Jugend-
medienschutz-Staatsvertrags herangezogen 
werden kann (vgl. VG Hamburg, Urteil vom 
04.01.2012 - 4 K 262/11, juris; Held/Schulz, 
in: Beck’scher Kommentar zum Rundfunk-
recht, 2. Aufl., § 3 JMStV Rn. 28; Hans-Bre-
dow-Institut, „Analyse des Jugendmedien-
schutzsystems – Jugendschutzgesetz und 
Jugendmedienschutz-Staatsvertrag“, Endbe-
richt Oktober 2007, S. 121 ff., abrufbar unter: 
www.hansbredowinstitut.de).

Vielmehr ist davon auszugehen, dass der 
Anbieter-Begriff des Jugendmedienschutz-
rechts eine eigenständige Bedeutung hat 
und dass für die Abgrenzung insbesondere 
– in Anlehnung an den Begriff des Rund-
funkanbieters – die Verantwortung für die 
Programmgestaltung bzw. der Einfluss auf 
den Inhalt maßgeblich ist (vgl. VG Hamburg, 
Urteil vom 04.01.2012 - 4 K 262/11, juris; 
Held/Schulz, in: Beck’scher Kommentar zum 
Rundfunkrecht, 2. Aufl., § 3 JMStV Rn. 29). 
Diese Voraussetzungen – eine Verantwortung 
für die Programmgestaltung und ein Einfluss 
auf den Inhalt – waren aber vorliegend auf-
grund der bloßen Benennung des Klägers als 
„Admin-c“ der Domain nicht erfüllt, da der 
Kläger allein durch die Ausübung dieser 
Funktion zu keiner Zeit eine rechtliche oder 
auch nur tatsächliche technische Möglichkeit 
der Einflussnahme auf die inhaltliche Gestal-
tung des unter der Domain betriebenen In-
ternetangebots bzw. den technischen Zugang 
zu diesem hatte (vgl. zur Inanspruchnahme 
eines zugleich als Domaininhaber registrier-
ten „Admin-c“ VG Hamburg, Urteil vom 
04.01.2012 - 4 K 262/11, juris; VG Gelsenkir-
chen, Urteil vom 16.12.2009 - 14 K 4086/07, 
juris). Als „Admin-c“ handelte der Kläger da-

erlassen wurde, für eine (isolierte) förmliche 
Beanstandung aufgrund des Wegfalls der 
medienrechtlichen Verantwortlichkeit keine 
rechtliche Grundlage mehr, weil die Bean-
standung keinerlei Beitrag zu der Beseiti-
gung eines Rechtsverstoßes mehr leisten 
konnte (hierzu unter b.). Die Beanstandung 
konnte darüber hinaus auch nicht auf § 20 
Abs. 1 und 4 JMStV i. V. m. § 59 Abs. 4 RStV 
gestützt werden (hierzu unter c.).

Im Einzelnen:
a. Der Kläger war nicht Anbieter von Te-

lemediendiensten im Sinne des § 20 Abs. 1 
und 4 JMStV i. V. m. § 59 Abs. 3 RStV und 
konnte daher nicht Adressat einer medien-
rechtlichen Feststellungs- und Beanstan-
dungsverfügung sein.

Zwar handelt es sich bei dem beanstan-
deten Internetangebot um einen Telemedi-
endienst. Telemedien sind gemäß § 2 Abs. 1 
Satz 3 RStV alle elektronischen Informations- 
und Kommunikationsdienste, soweit sie 
nicht Telekommunikationsdienste nach § 3 
Nr. 24 des Telekommunikationsgesetzes sind, 
die ganz in der Übertragung von Signalen 
über Telekommunikationsnetze bestehen 
oder telekommunikationsgestützte Dienste 
nach § 3 Nr. 25 des Telekommunikationsge-
setzes oder Rundfunk nach Satz 1 und 2 sind. 
Diese Voraussetzungen treffen auf das bean-
standete Internetangebot unter der Domain 
„… .de“ zu, da diese Webseite einen elektro-
nischen Informationsdienst darstellt, der 
weder Telekommunikationsdienst i. S. v. § 3 
Nr. 24 TKG, telekommunikationsgestützter 
Dienst nach § 3 Nr. 25 TKG noch Rundfunk 
ist.

Jedoch war der Kläger unbeschadet sei-
ner zeitweisen Benennung als „Admin-c“ zu 
keiner Zeit Anbieter des beanstandeten In-
ternetangebots, da sich seine Tätigkeit hier 
tatsächlich auf die formale Wahrnehmung 
dieser Funktion beschränkt hat. Eine Defini-
tion des Anbieter-Begriffs enthält der Jugend-
medienschutz-Staatsvertrag selbst nicht; in 
§ 3 Abs. 2 Nr. 2 JMStV heißt es lediglich, „An-
bieter“ im Sinne dieses Staatsvertrags seien 
Anbieter von Rundfunk und Telemedien. 
Auch aus der Amtlichen Begründung zum 
Jugendmedienschutz-Staatsvertrag ergeben 
sich keine näheren Hinweise für das Ver-
ständnis des Anbieter-Begriffs; darin wird 
lediglich ausgeführt, die Definition des An-
bieters folge dem Begriff des Angebots und 
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ziehbar, dass sich der Domaininhaber nicht 
umfassend auch zu einer rechtskonformen 
Gestaltung des eigentlichen Internetange-
bots verpflichten muss und nicht auch für den 
Fall rechtswidriger, insbesondere gegen den 
Jugendschutz verstoßender Inhalte ein au-
ßerordentliches Kündigungsrecht der Denic 
eG vorgesehen ist. Die von der Beklagten 
angeführte vermeintlich umfassende Ent-
scheidungskompetenz des „Admin-c“ auf-
grund der Domainrichtlinien der Denic eG 
beschränkt sich vor diesem Hintergrund auf 
Fragen, die zu den seitens der Beklagten 
beanstandeten Rechtsverstößen keinen Be-
zug aufweisen.

Selbst wenn man im Übrigen dem „Ad-
min-c“ auf der Basis der Domainrichtlinien 
eine gewisse Vertretungskompetenz auch im 
Außenverhältnis zubilligen würde, hätte die-
ser aufgrund seiner Kompetenzen keine Mög-
lichkeiten, über die inhaltliche Gestaltung 
des Internetangebots zu entscheiden. Vorlie-
gend ist nicht ersichtlich, dass der Kläger 
aufgrund seines Auftragsverhältnisses mit 
dem Domaininhaber irgendeine Möglichkeit 
gehabt hätte, eine rechtskonforme Gestal-
tung des Internetangebots zu erreichen. Es 
erscheint hier gänzlich fernliegend, dass der 
Kläger gegenüber seinem Auftraggeber inso-
weit weisungsbefugt gewesen sein könnte 
oder eine technische Zugriffsmöglichkeit 
innehatte, die es ihm erlaubt hätte, die Ein-
richtung einer den rechtlichen Anforderun-
gen genügenden geschlossenen Benutzer-
gruppe durchzusetzen. Denn es sind nach 
den konkreten Umständen keine Anhalts-
punkte dafür ersichtlich, dass der Kläger 
nicht lediglich formal als inländischer An-
sprechpartner fungierte, sondern darüber 
hinaus mit der Domaininhaberin derart ver-
bunden war, dass er deren Entscheidungen 
im Hinblick auf den Inhalt des Internetange-
bots hätte beeinflussen können.

Auch wenn die Benennung eines „Admin-
c“ gleichsam unabdingbare Voraussetzung 
für die Verbreitung eines rechtswidrigen In-
halts unter einer „de.“-Domain durch einen 
ausländischen Domaininhaber ist und der 
„Admin-c“ faktisch die Möglichkeit haben 
mag, durch eine Kündigung des Domainver-
trags eine Löschung der Domain zu bewir-
ken, dadurch einen Abruf des rechtswidrigen 
Internet angebots unmöglich zu machen und 
damit z. B. die Ziele des Jugendschutzrechts 

stellungsbevollmächtigten des Domaininha-
bers erleichtere lediglich die Rechtsverfol-
gung gegenüber diesem. Soweit dem „Ad-
min-c“ die Berechtigung und Verpflichtung 
zugewiesen ist, „sämtliche die Domain be-
treffenden Angelegenheiten verbindlich zu 
entscheiden“, sei ebenfalls kein drittschüt-
zender Aufgabenbereich festgelegt. Denn 
diese Entscheidungskompetenz kommt dem 
„Admin-c“ als „Ansprechpartner der Denic“ 
nach Auffassung des Bundesgerichtshofs al-
lein im Innenverhältnis zu. Nach den Rege-
lungen der Denic eG, aus denen sich die 
Funktion des „Admin-c“ ergibt, sei mithin 
allein der Domaininhaber gehalten, Verlet-
zungen von Rechten Dritter zu vermeiden, 
während der Aufgabenbereich des „Admin-c“ 
sich auf die Erleichterung der administrativen  
Durchführung des Domainvertrags gegen-
über dem Domaininhaber beschränke (vgl. 
BGH, Urteil vom 09.11.2011 - I ZR 150/09, 
juris Rn. 54 f. - „Basler Haarkosmetik“).

Fragen, die die Verwendung und Verwal-
tung der Domain betreffen, sind vor diesem 
Hintergrund klar zu trennen von Entschei-
dungskompetenzen oder technischen Zu-
griffsmöglichkeiten in Bezug auf die Inhalte 
des unter der Domainbezeichnung abrufba-
ren Angebots. Es ist nicht ersichtlich, dass 
Fragen des Inhalts eines Internetangebots 
von den Bestimmungen der Domainrichtli-
nien und -bedingungen erfasst sein könnten, 
da dieser Bereich nicht zum Regelungsgegen-
stand des Domainvertrags gehört. Dies wird 
u. a. durch die in § 3 Abs. 1 und § 7 Abs. 2 der 
Domainbedingungen enthaltenen Bestim-
mungen deutlich. So gehört zu den in § 3 
Abs. 1 geregelten Pflichten des Domaininha-
bers gegenüber der Denic eG lediglich die 
Zusicherung, im Domainauftrag zutreffende 
Angaben gemacht zu haben und zur Regis-
trierung und Nutzung der Domain berechtigt 
zu sein. Weiter knüpfen die in § 7 Abs. 2 auf-
geführten außerordentlichen Kündigungs-
rechte sämtlich an Rechtsverletzungen durch 
die Registrierung bzw. Nutzung der Domain-
bezeichnung an bzw. an sonstige vertrags-
widrige Verhaltensweisen (Angabe falscher 
Adressen von Domaininhaber oder „Admin-
c“, Zahlungsverzug etc.). Hätte der Domain-
vertrag irgendwelche Regelungen, Beschrän-
kungen o. Ä. in Bezug auf die unter einer 
Domainbezeichnung angebotenen Inhalte 
zum Gegenstand, so wäre kaum nachvoll-

Vorschriften der Verwaltungsverfahrensge-
setze der Länder; er muss in diesem Falle 
seinerseits in Deutschland ansässig sein und 
mit seiner Straßenanschrift angegeben wer-
den.“

Diese Ausgestaltung der Funktion des 
„Admin-c“ durch die zwischen dem Domain-
inhaber und der Denic eG als Bestandteil des 
Domainvertrags geltenden Domainrichtlini-
en lässt bei zutreffender Würdigung nicht 
den Schluss zu, der „Admin-c“, der in der 
Regel im Verhältnis zum Domaininhaber die 
Aufgabe des „Admin-c“ aufgrund eines Ar-
beits- oder Auftragsverhältnisses ausübt und 
im Innenverhältnis an dessen Weisungen 
gebunden ist, könne den Inhalt des unter der 
betreffenden Domain betriebenen Internet-
angebots bestimmen oder beeinflussen oder 
mache sich diesen zu eigen. Denn seine in 
VIII der Domainrichtlinien beschriebenen 
Aufgaben betreffen allein Entscheidungen, 
die mit der Domain selbst – d. h. mit der Be-
zeichnung, unter der das Angebot abrufbar 
ist – in Zusammenhang stehen (etwa in Be-
zug auf Namens- oder Markenrechte Dritter 
sowie andere Fragen im Zusammenhang mit 
der Durchführung des Domainvertrags).

Folgerichtig hat der Bundesgerichtshof 
in einer aktuellen Entscheidung zu den Vor-
aussetzungen der zivilrechtlichen Störerhaf-
tung eines „Admin-c“ und zu dessen rechtli-
cher Stellung ausgeführt, der „Admin-c“ 
habe – anders als etwa ein Diensteanbieter 
im Sinne der §§ 8 bis 10 TMG – keine gesetz-
lich geregelte Stellung. Weiter heißt es in der 
Entscheidung, die Prüfung der rechtlichen 
Zulässigkeit einer bestimmten Domainbe-
zeichnung falle grundsätzlich zunächst allein 
in den Verantwortungsbereich des Anmel-
ders, da er die als Domainname zu registrie-
rende Zeichenfolge auswählt und den Do-
mainnamen für seine Zwecke nutze. Einem 
„Admin-c“ komme dagegen in Fällen, in de-
nen der Domaininhaber seinen Sitz im Aus-
land habe, allein die Funktion eines „admi-
nistrativen Ansprechpartners“ zu, der „zu-
gleich Zustellungsbevollmächtigter im Sinne 
der §§ 174 ff. ZPO“ sei. Aus der dem „Admin-
c“ nach VIII der „Denic-Domainrichtlinien“ 
zugewiesenen Funktion lasse sich nicht er-
kennen, dass ihm – neben dem Domaininha-
ber – zusätzlich die Aufgabe zufallen solle, 
Rechte Dritter zu ermitteln und deren Verlet-
zung zu verhindern. Die Funktion eines Zu-
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Satz 2 JMStV – selbst wenn der Kläger als 
Anbieter für diesen verantwortlich gewesen 
wäre – keinerlei Auswirkungen auf das Fort-
bestehen bzw. die Unterbindung des Versto-
ßes. Denn hier hatte der Kläger zum Zeit-
punkt des Erlasses der streitgegenständli-
chen Verfügung schon wegen der Beendi-
gung seiner Tätigkeit als „Admin-c“ für die 
Domaininhaberin rein tatsächlich keinerlei 
Möglichkeit mehr, irgendeinen Beitrag zur 
Verhinderung der ungeschützten Verbreitung 
des pornografischen Angebots unter der Do-
main „… .de“ zu leisten. Soweit aber die Be-
klagte ein Vorgehen (auch) gegen den Kläger 
ungeachtet der ihr bekannten Niederlegung 
seiner Stellung als „Admin-c“ im Hinblick auf 
mögliche künftige Verstöße als zulässig an-
gesehen hat, dürfte dies mit dem Sinn und 
Zweck des § 20 Abs. 1, 4 JMStV i. V. m. § 59 
Abs. 3 RStV nicht vereinbar sein. Denn diese 
Bestimmungen lassen ein rein präventives 
Vorgehen gegen einen Telemedienanbieter 
nicht zu (vgl. Volkmann, in: Spindler/Schus-
ter, a. a. O., § 59 RStV Rn. 38). Ein ordnungs-
behördliches Einschreiten zur Abwehr einer 
(durch den Kläger verursachten) Gefahr war 
hier folglich nicht (mehr) zulässig, zumal für 
Anbieter von Telemedien, die – anders als 
Veranstalter von Rundfunk – keinem Zulas-
sungsverfahren unterliegen, eine Beanstan-
dung auch keine Konsequenzen in Bezug auf 
den Entzug einer bestehenden Zulassung 
bzw. die Erteilung einer beantragten Zulas-
sung haben kann. Auch soweit sich die Be-
klagte auf eine mit dem Erlass der Verfügung 
verbundene Dokumentation des Rechtsver-
stoßes im Hinblick auf etwaige künftige Ver-
stöße berufen hat, besteht für einen gleich-
sam feststellenden Verwaltungsakt jedenfalls 
im Anwendungsbereich des § 59 Abs. 3 und 
4 RStV keine Rechtsgrundlage.

Soweit die Beklagte eine Sanktionierung 
des in der Vergangenheit begangenen Versto-
ßes angestrebt und sie sich veranlasst gese-
hen hat, dem Kläger den rechtsverletzenden 
Charakter seines früheren Handelns vor Au-
gen zu führen, dürften ihre Reaktionsmög-
lichkeiten im Übrigen auf eine Ahndung einer 
etwaigen Ordnungswidrigkeit bzw. – wie hier 
geschehen – die Weiterleitung des Vorgangs 
an die Staatsanwaltschaft zur Prüfung straf-
rechtlicher Sanktionen beschränkt sein. Die 
hier erfolgte Einstellung des Ermittlungsver-
fahrens durch die Staatsanwaltschaft und die 

nicht gleichsam als Generalklausel verstan-
den werden, die neben den speziellen Rege-
lungen für Rundfunk- und Telemedienanbie-
ter – hier § 20 Abs. 4 JMStV i. V. m. § 59 
Abs. 2 – 4 RStV – weitere, nicht näher be-
stimmte Maßnahmen der jeweils zuständi-
gen Landesmedienanstalt zulässt. Denn ein 
solches Verständnis würde die nach der Kon-
zeption des Jugendmedienschutz-Staatsver-
trags vorrangige Kompetenz der KJM als 
Willensbildungsorgan unterlaufen, die in 
§ 14 Abs. 1 und 2 JMStV sowie §§ 16 und 17 
Abs. 1 JMStV zum Ausdruck kommt. Diese 
Regelungen verdeutlichen, dass die abschlie-
ßende Beurteilung von Angeboten aus-
schließlich der KJM vorbehalten ist und die 
Landesmedienanstalten keine weiter gehen-
den Kompetenzen haben, bei Verstößen ge-
gen den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag 
eigenständig ohne Beteiligung der KJM zu-
sätzliche Maßnahmen zu beschließen und 
durchzusetzen. Dies kommt insbesondere in 
der in § 17 Abs. 1 Satz 5 und 6 JMStV gere-
gelten Bindung der Landesmedienanstalten 
an die Entscheidungen der KJM zum Aus-
druck. Daher heißt es auch in § 20 Abs. 2 und 
4 JMStV jeweils, dass die zuständige Landes-
medienanstalt „durch die KJM“ die jeweilige 
Entscheidung in Bezug auf den Rundfunk-
veranstalter oder Telemedienanbieter trifft.

(2) Des Weiteren erfordern die in § 59 
Abs. 3 und 4 RStV genannten Maßnahmen 
jeweils eine Eignung zur Beseitigung des kon-
kret festgestellten Verstoßes, d. h. es muss 
durch die gegen den jeweils herangezogenen 
Adressaten verfügte Maßnahme eine tatsäch-
liche Auswirkung auf die Gestaltung oder 
Verbreitung des rechtswidrigen Angebots 
möglich sein. Dies folgt aus der Formulierung 
in § 59 Abs. 3 Satz 1, wonach bei Feststellung 
eines Verstoßes die „zur Beseitigung des Ver-
stoßes erforderlichen Maßnahmen“ zu treffen 
sind. Die dem Adressaten der Verfügung auf-
gegebene Handlung oder Unterlassung muss 
folglich dazu führen, dass bei ihrer Erfüllung 
ein rechtskonformer Zustand herbeigeführt 
und der Verstoß gegen die Bestimmungen des 
Jugendschutzrechts beendet wird.

Eine derartige Wirkung kommt hier 
durch die isolierte Feststellung und Bean-
standung jedoch nicht in Betracht. Denn un-
ter den konkreten Umständen ergeben sich 
aus der Feststellung und Beanstandung des 
Verstoßes gegen § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 i. V. m. 

effektiv zu verwirklichen, fehlt es gerade an 
der Befugnis bzw. Möglichkeit einer inhaltli-
chen Abänderung. Gerade dieses Merkmal 
– der Einfluss auf Einzelheiten der inhaltli-
chen Gestaltung – macht aber den Anbieter 
im Sinne des Jugendmedienschutz-Staats-
vertrags aus. Insofern ist auch zu beachten, 
dass die einem „Admin-c“ zur Unterbindung 
des Rechtsverstoßes zur Verfügung stehen-
den Handlungsmöglichkeiten zum einen 
regelmäßig seinen vertraglichen Verpflich-
tungen gegenüber dem Domaininhaber wi-
dersprechen dürften. Zudem gehen die Aus-
wirkungen einer Löschung der Domain durch 
den „Admin-c“ wesentlich weiter als die 
Maßnahmen, die gegenüber dem Domainin-
haber zulässig wären. Denn hier wäre die 
Beklagte zunächst darauf beschränkt, die 
Einrichtung einer geschlossenen Benutzer-
gruppe gemäß § 4 Abs. 2 Satz 2 JMStV anzu-
ordnen, ohne dass das Angebot insgesamt 
untersagt oder gesperrt werden könnte.

b. Aber auch wenn man eine Anbietereigen-
schaft des „Admin-c“ entgegen der hier ver-
tretenen Ansicht unterstellt, wären die erst 
nach Beendigung der Tätigkeit als „Admin-c“ 
ergriffenen Maßnahmen der Beklagten nicht 
von der angeführten Rechtsgrundlage um-
fasst.

(1) Zunächst kann die Beanstandung 
nicht auf die allgemeine Regelung in § 20 
Abs. 1 JMStV gestützt werden, nach der – wie 
ausgeführt – die zuständige Landesmedien-
anstalt die erforderlichen Maßnahmen ge-
genüber dem Anbieter trifft, wenn sie fest-
stellt, dass dieser gegen die Bestimmungen 
des Jugendmedienschutz-Staatsvertrags 
verstoßen hat. Denn aus dem systematischen 
Zusammenhang des § 20 Abs. 1 zu § 20 
Abs. 2 – 3 sowie 4 – 5 JMStV ergibt sich, dass 
in § 20 Abs. 1 JMStV lediglich eine Regelung 
über die Zuständigkeit getroffen wird, d. h. 
die Klarstellung erfolgt, dass die Aufsicht 
gegenüber dem jeweiligen Adressaten von 
den Landesmedienanstalten ausgeübt wird. 
In § 20 Abs. 2 und 3 JMStV folgen sodann 
Regelungen in Bezug auf Anbieter von Rund-
funk und in § 20 Abs. 4 und 5 Bestimmungen 
in Bezug auf Telemedienanbieter, während 
in § 20 Abs. 6 JMStV die örtliche Zuständig-
keit der Landesmedienanstalten näher gere-
gelt wird. Entgegen der von der Beklagten 
vertretenen Ansicht kann § 20 Abs. 1 JMStV 
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Danach kann der bei der Beklagten gebil-
dete Medienrat zwar feststellen, dass durch 
ein Rundfunkprogramm, durch einzelne Sen-
dungen und Beiträge, durch die Weiterver-
breitung von Rundfunkprogrammen, durch 
Inhalte von Telemedien oder sonst gegen 
diesen Staatsvertrag, den Rundfunkstaats-
vertrag, den Jugendmedienschutz-Staatsver-
trag, die Zulassung oder die Zuweisung ver-
stoßen wird und Maßnahmen oder Unterlas-
sungen vorsehen. Doch bleibt § 5 MStV HSH 
unberührt. Dies bedeutet, dass aufgrund von 
§ 5 Abs. 1 MStV HSH für länderübergreifen-
de unzulässige Angebote und Jugendschutz 
in Rundfunk und Telemedien abschließend 
die Bestimmungen des Jugendmedienschutz-
Staatsvertrags gelten. Dies ergibt sich im 
Umkehrschluss aus § 5 Abs. 2 MStV HSH, 
wonach bei nicht länderübergreifenden An-
geboten die Beklagte gemäß § 14 Abs. 2 Satz 
3 JMStV eine gutachterliche Befassung der 
KJM mit dem Angebot beantragen soll und 
aus § 39 Abs. 2 Nr. 3 MStV HSH, wonach der 
Medienrat der Beklagten u. a. über Aufsichts-
maßnahmen gegenüber Anbietern von nicht 
länderübergreifenden Angeboten entschei-
det. Daraus und aus den vorstehenden Aus-
führungen zur Kompetenzverteilung zwi-
schen der KJM und der Beklagten in Bezug 
auf rechtsverletzende länderübergreifende 
Angebote – ein solches ist vorliegend gege-
ben – ergibt sich, dass eine Kompetenz der 
Beklagten für zusätzliche Maßnahmen, die 
über die von der KJM für einen konkreten 
Verstoß gegen den Jugendmedienschutz-
Staatsvertrag beschlossenen Sanktionen hin-
ausgehen, nicht aus § 40 Abs. 1 MStV HSH 
hergeleitet werden kann. Andernfalls würde 
die im Jugendmedienschutz-Staatsvertrag 
geregelte vorrangige Kompetenz der KJM 
umgangen. Diese hat aber im Fall des Klägers 
in ihrem Beschluss vom 22.04.2008 lediglich 
die Feststellung und Beanstandung des 
Rechtsverstoßes vorgesehen.

Folglich kann diese Maßnahme aufgrund 
der fehlenden Beschlussfassung der KJM 
auch nicht auf § 20 Abs. 1, 4 JMStV i. V. m. 
§ 59 Abs. 3 oder 4 RStV gestützt werden, da 
in diesem Fall die Verfügung zumindest for-
mell rechtswidrig wäre; darüber hinaus wä-
re sie nach der hier vertretenen Auffassung 
aber auch wegen der fehlenden inhaltlichen 
Verantwortung des Klägers für das beanstan-
dete Angebot rechtswidrig.

Verjährung einer etwaigen Ordnungswidrig-
keit sowie die mangelnde Erreichbarkeit des 
Domaininhabers rechtfertigen es im Übrigen 
nicht, mangels anderer medienrechtlicher 
Ahndungsmöglichkeiten aufgrund von § 20 
Abs. 1, 4 JMStV i. V. m. § 59 Abs. 3 RStV eine 
Maßnahme zu ergreifen, die auch nach den 
eigenen Ausführungen der Beklagten im Wi-
derspruchsbescheid keinerlei konkrete Aus-
wirkung hat und die lediglich durch die mit 
der Maßnahme verhängte, der Höhe nach 
nicht unbeträchtliche Verwaltungsgebühr 
mit einer für den Adressaten spürbaren und 
unangenehmen Wirkung verbunden ist.

c. Die Beanstandung kann hier aber auch 
nicht aufgrund von § 20 Abs. 1, 4 JMStV i. V. m. 
§ 59 Abs. 4 RStV erfolgen. Danach können – 
sofern Maßnahmen gegen den Verantwortli-
chen im Sinne des § 7 Abs. 1 TMG aufgrund 
von § 59 Abs. 3 RStV nicht durchführbar oder 
nicht Erfolg versprechend sind – auch gegen 
Diensteanbieter fremder Inhalte gemäß 
§§ 8 – 10 TMG Maßnahmen zur Sperrung des 
Angebots gerichtet werden, sofern dies tech-
nisch möglich und zumutbar ist.

Vorliegend kann dahinstehen, ob der Klä-
ger als „Admin-c“ überhaupt als Anbieter 
fremder Inhalte im Sinne der §§ 8 – 10 TMG 
anzusehen ist – dagegen spricht, dass seine 
Tätigkeit nicht mit den in den §§ 8 – 10 TMG 
aufgeführten technischen Dienstleistungen 
(Übermittlung von Informationen in einem 
Kommunikationsnetz, Vermittlung des Zu-
gangs zur Nutzung eines Kommunikations-
netzes, Zwischenspeicherung von Informa-
tionen zur beschleunigten Übermittlung und 
Speicherung fremder Informationen) über-
einstimmt –, da auf der Grundlage von § 20 
Abs. 1, 4 JMStV i. V. m. § 59 Abs. 4 RStV je-
denfalls die hier erfolgte Beanstandung nicht 
in Betracht kommt, da diese Norm aus-
schließlich Maßnahmen zur Sperrung des 
rechtswidrigen Angebots zulässt. Eine solche 
Folge ist aber mit einer bloßen Beanstandung 
nicht verbunden.

2. Hinsichtlich der darüber hinaus in der 
streitgegenständlichen Verfügung unter Zif-
fer 3 geregelten Aufforderung, künftig die 
Bestimmungen des Jugendmedienschutz-
Staatsvertrags einzuhalten, beruft sich die 
Beklagte zu Unrecht auf § 40 Abs. 1 MStV 
HSH.

R E C H T


